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Update: Kein
verfassungswidriges
Vollzugsdefizit bei der
Besteuerung von
bargeldintensiven Betrieben im
Jahr 2015

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden,
dass im Jahr 2015 hinsichtlich der Erfassung von Bareinnahmen auch
bei sog. bargeldintensiven Betrieben mit offener Ladenkasse kein dem
Gesetzgeber zuzurechnendes strukturelles Vollzugsdefizit bestand.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228973/
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Sachverhalt

Geklagt hatte ein Gastronom, der zur Ermittlung der zutreffenden Besteuerungsgrundlagen in seinen

Gaststätten elektronische Registrierkassen einsetzt. Mit seiner Klage begehrte er die Feststellung, dass die

fehlende gesetzliche Verpflichtung zur Führung einer elektronischen Kasse ein strukturelles, dem

Gesetzgeber zuzurechnendes Vollzugsdefizit verursache und deshalb verfassungswidrig sei.

Bei offenen Ladenkassen, wie sie gerade im Bereich der Gastronomie häufig eingesetzt würden, habe die

Finanzbehörde keine nennenswerten Möglichkeiten, den angegebenen Umsatz auf seinen Wahrheitsgehalt

zu überprüfen. Jedenfalls blieben die Prüfungsmöglichkeiten weit hinter dem zurück, was bei

Registrierkassen möglich sei. Dadurch werde eine gleichmäßige Steuerfestsetzung bei allen

Marktteilnehmern ausgeschlossen und er, der bereits elektronische Registrierkassen einsetze, werde in

seinem Recht auf Gleichbehandlung verletzt.

Entscheidung des BFH

Klage und Revision blieben erfolglos.

Nach Auffassung des BFH bestanden im Jahr 2015 zwar offensichtliche Probleme bei der Erhebung und

Verifikation von Besteuerungsgrundlagen im Bereich der bargeldintensiven Geschäftsbetriebe wie z.B. der

Gastronomie. Diese führten aber nicht zu einem strukturellen, dem Gesetzgeber zuzurechnenden

Erhebungsmangel, der zur Verfassungswidrigkeit der Besteuerung führen könnte.

Vielmehr bestand auch für solche Betriebe im Jahr 2015 eine Rechtslage, die auf die Durchsetzung der

geltenden Steuergesetze abzielte. Auch für Betreiber einer offenen Ladenkasse bestand ein

Entdeckungsrisiko bei Manipulationen.

Die geltenden Erhebungsregeln waren jedenfalls nicht derart ineffektiv, dass ein Unterlassen weiterer

Regelungen bezüglich der Besteuerung von Betrieben mit offener Ladenkasse im Bereich der Gastronomie

dem Gesetzgeber als strukturelles Vollzugsdefizit angelastet werden könnte.

Update (17. März 2022)

Das Urteil IV R 34/18 wurde im BStBl. veröffentlicht, BStBl. II 2022, Seite 101.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 16. September 2021 (IV R 34/18), veröffentlicht am 16. Dezember 2021, vgl. die 

Pressemitteilung 043/21.
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